
Aus der Sitzung des Gemeinderates 
vom 27.08.2020 
 

 
 
Öffentlicher Teil 

  
TOP 3 Grundsatzbeschluss - Verwendung von Rücklagen des 

Eigenbetriebes "Hallenfreibad der Gemeinde Schwalbach" 

 Dieser Grundsatzbeschluss ergeht für den Betrieb gewerblicher Art "Eigenbetrieb 
Hallenfreibad der Gemeinde Schwalbach" mit Beteiligung an der GWBS GmbH. 
 
Soweit für den jeweils betreffenden BgA gemäß noch festzustellendem  
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 ein Gewinn ausgewiesen wird, so ist 
dieser  Gewinn jeweils in voller Höhe dem Eigenkapital (Gewinnvortrag oder 
Rücklage) zuzuführen und auszuweisen. Die Rücklagenbildung für Zwecke des § 
20 Abs. 1 Nr. 10  EStG erfolgt hierbei unter Berücksichtigung des BMF-Schreibens 
vom 28.01.2019 (IV C  2 - S 2706-a/15/10001).   
 
Für das Wirtschaftsjahr 2018 wird zudem nachträglich bestätigt, dass eine 
entsprechende Rücklagenbildung erfolgt ist.  
 
Es ist bis auf Widerruf nicht beabsichtigt, beim begünstigten aber dauerdefizitären 
Eigenbetrieb Hallenfreibad (ausnahmsweise) entstehende Gewinne aus künftigen 
Jahresrechnungen an die Gemeinde auszuschütten.  
 

 Abstimmungsergebnis:   einstimmig 
 
 

 TOP 4 Kindergartensituation 

 Mit Hinweis auf den bereits in der Sitzung des Gemeinderates vom 02.07.2020 
mehrheitlich gefassten Beschluss zum Vorschulentwicklungsplan lässt der 
Vorsitzende über den Ergänzungsvorschlag der UWG-Fraktion abstimmen: 
 

Die Verwaltung wird gebeten auf der Grundlage der nun vorliegenden Daten aus 
dem Melderegister die Situation neu zu bewerten und die Möglichkeiten für eine 
dauerhafte Erweiterung der Kapazitäten an Kindergartenplätzen im Ortsteil 
Hülzweiler zu prüfen, um den perspektivischen Bedarf zu decken. Dabei sollen die 
Möglichkeiten von Umbau und Erweiterung der bestehenden Einrichtung, die 
Umnutzung bestehender Gebäude sowie ein Neubau betrachtet werden. Die 
Planungen zum Umbau des Verwaltungsgebäudes Alberoschule sollen dabei 
parallel weiterlaufen. 
Aus allen Varianten soll die wirtschaftlichste und für die Kinder beste Lösung 
ausgewählt werden. 
 

 Abstimmungsergebnis:   6 Ja-Stimmen (1 Linke, 2 Grüne, 3 UWG) 
    23 Nein-Stimmen (12 CDU, 7 SPD, 3 FW/FBLS, 1 FDP) 
      1 Enthaltung (Linke) 



 

 
 
TOP 5 Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Service Wohnen 

am Lochbach" 
hier: Aufstellungsbeschluss und Billigung des Planentwurfes 

  
 1. Die Gemeinde Schwalbach billigt den vom Büro KernPlan vorgelegten 

Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Service Wohnen am 
Lochbach“, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil 
B) sowie der Begründung. 

2. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird gemäß § 13a BauGB im 
beschleunigten Verfahren durchgeführt. 

3. Gemäß § 13a BauGB, § 13 BauGB und § 3 Abs. 2 BauGB sind der Entwurf 
des Planes und die Begründung öffentlich auszulegen. 

4. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren 
Aufgabenbereich durch die Planung berührt sein kann, sowie die 
Nachbargemeinden sind gemäß § 13a BauGB, § 13 BauGB und § 4 Abs. 2 
BauGB sowie § 2 Abs. 2 BauGB von der Auslegung zu benachrichtigen und 
zu beteiligen. 

5. Ort und Dauer der Auslegung sind gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ortsüblich 
bekanntzumachen. 

6. Der Schwesternverband wird aufgefordert, einen prüffähigen 
Durchführungsvertrag vorzulegen. 

 
 Abstimmungsergebnis: 23 Ja-Stimmen (12 CDU, 7 SPD, 3 FW/FBLS, 1 FDP) 

      4 Nein-Stimmen (2 Linke, 2 UWG) 
      2 Enthaltungen (Grüne) 
 
 
 
Der Vorsitzende der UWG-Fraktion, Herr Willms, hat an der Abstimmung nicht 
teilgenommen. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TOP 6 FGTS-Erweiterung Kirchbergschule (freiwillige Ganztagsschule) 
Vergabe von Arbeiten 
Erd-, Maurer- und Betonarbeiten 

  
 1) Der Auftrag zur Durchführung der Erd-, Maurer- und Betonarbeiten zur FGTS-

Erweiterung der Kirchbergschule wird dem günstigsten Bieter, der Firma Harion Bau 

GmbH, Merzig, laut Angebot vom 31.07.2020 erteilt. 

 

2) Die Mittel sind der Invest. Nr. 1421000002 im Haushalt 2020/2021 zu entnehmen. 

 
 Abstimmungsergebnis:  einstimmig 

 
 

  
TOP 7 Beschlussfassung über evtl. Einwände gegen die Niederschrift der Sitzung 

vom 28.05.2020 -öffentlicher Teil- 

  
 Gegen die Niederschrift werden keine Einwände erhoben. 

 
 Abstimmungsergebnis:  einstimmig 

 
 

 


